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1. Umgang mit Erkrankungen und Symptomen 

Personen, die 

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome 

aufweisen, 

• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem 

letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 

vergangen sind oder 

• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

 

dürfen die Schule nicht betreten. 

 
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen  
bei Kindern und Jugendlichen in Schulen  
1. Wann muss ein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?  
Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie  

 Fieber  

 Husten  

 Kurzatmigkeit, Luftnot  

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns  

 Hals- oder Ohrenschmerzen  

 (fiebriger) Schnupfen  

 Gliederschmerzen  

 starke Bauchschmerzen  

 Erbrechen oder Durchfall  
 
ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  
 

 



NEU: Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der folgenden Fälle 
vorliegt:  

 Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf 
leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) oder  

 Die Schülerin bzw. der Schüler hat  

o Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen),  

o verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

o gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  
 
NEU: In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf 
Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt 
werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!  
 
2. Darf ein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden 
Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) zur 
Schule?  
 
NEU: In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich:  

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen)  

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)  

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern  
 
NEU: In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives 
Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests 
vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!  
Schülerinnen und Schüler die Schule entgegen dieser Vorgaben die Schule 

besuchen, werden in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern 

abgeholt oder nach Hause geschickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Allgemeine Hygienebestimmungen 

- regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden vor Schulbeginn, vor 

und nach der Pause, nach dem Toilettengang 

- Einhaltung des Mindestabstandes von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften 

und sonstigem Personal 

- Einhaltung des Mindestabstandes in den Fluren, Treppenhäusern, im 

Sanitärbereich, bei Konferenzen, im Lehrerzimmer 

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) 

- Verzicht auf Körperkontakt (z.B. Händeschütteln, Umarmungen, persönliche 

Berührungen) 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist für alle Personen auf dem 

Schulgelände verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und 

Begegnungsflächen im Schulgebäude und freien Schulgelände (Unterrichtsräume, 

Turnhallen, Flure, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenhof, Sportplätze). Die 

Maske muss auch am Platz im Klassenzimmer getragen werden. 

Für Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske. Alle weiteren an der Schule tätigen Personen (z.B. 

Verwaltungspersonal) müssen mindestens einen MNS tragen, wenn die 

Anforderungen für die Raumbelegung (10 m2 pro im Raum befindliche Person) und 

der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden können. Anderen, nicht an 

der Schule tätigen Personen, vor allem Schüler*innen wird das Tragen einer OP-

Maske empfohlen. 

- Masken müssen auch beim Sport getragen werden. Sport soll, soweit das Wetter es 

erlaubt, im Freien stattfinden. Ansonsten ist in der Halle auf ruhige sportliche 

Betätigungen zu achten. 

Die Masken dürfen nicht getauscht oder geteilt werden und sie müssen sinnvoll 

getragen werden (über Kinn und Nase!). Die Maske soll nur an den Bändern 

abgenommen werden und muss während des Sitzens am Platz geeignet in der 

Schultasche verstaut werden. Die Maske muss täglich gewechselt bzw. gewaschen 

werden!  

Jeder sollte mindestens eine Ersatzmaske dabei haben. 

Genauere Informationen zur Maske findet man unter: 

www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektions-schutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-

Nasen-Bedeckung.pdf 

Im Sekretariat sind noch Notfallmasken, falls ein Schüler seine vergessen hat. 

 

 

 



Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

 
1. Schülerinnen und Schüler, wenn das aufsichtsführende Personal aus zwingenden 
pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme 
genehmigt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 12. BayIfSMV), hierzu zählt insbesondere 
das Ausüben von Musik (ausschließlich Gesang und Spiel auf Blasinstrumenten) und 
Sport, die Durchführung naturwissenschaftlicher Experimente, 
Sprechfertigkeitsprüfungen oder bei Einhaltung des Mindestabstands die Teilnahme 
an Leistungsnachweisen, die sich über mehr als eine Unterrichtsstunde erstrecken. 
2Diese Ausnahmen beziehen sich auf den Einzelfall und erstrecken sich lediglich auf 
den unbedingt erforderlichen Zeitraum; eine generelle Ausnahmemöglichkeit ist 
dadurch nicht geschaffen.  
 
2. Sonstiges nicht unterrichtendes Personal nach Erreichen des jeweiligen 
Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere Personen anwesend sind (§ 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
2 der 12. BayIfSMV). Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und Hauspersonal 
sowohl die Schulleitung und sonstige Lehrkräfte, die ein eigenes Büro haben und 
dort nicht mit anderen Personen in persönlichen Kontakt treten, als auch Lehrkräfte, 
die alleine in Räumlichkeiten den Unterricht vor- bzw. nachbereiten.  
 
3. Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen das Tragen einer MNB bzw. einer MNS nicht möglich oder unzumutbar ist 
(§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 12. BayIfSMV)  
 
4. Kinder bis zum sechsten Geburtstag (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV)  
 
5. Personen, für welche die vorübergehende Abnahme der MNB bzw. einer MNS aus 
sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. zur Nahrungsaufnahme, 
insbesondere in den Pausenzeiten, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der 12. BayIfSMV)  
 
6. Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- 
bzw. Aufenthaltsraums sowie kurzzeitig im Außenbereich unter freiem Himmel, 
solange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird (§ 18 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 der 12. BayIfSMV)).  
 
7. Die Kinder können während des Unterrichts für kurze Maskenpausen vor das 

Klassenzimmer gehen, um die Maske abzunehmen. 

Das Einhalten von Hygienestandards oder Abstandsregeln ersetzt eine Maske nicht! 

 

- Ausstattung des ERSTE HILFE-Koffers mit geeigneten Schutzmasken, 

Einmalhandschuhen und ggf. einer Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe 

für die Atemspende bei der Reanimation. 

 

- Spuckschutz auf den Pulten, im Leseland, Besprechungszimmer und Sekretariat 

 

 



3. Raumhygiene 

- Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Die in den 

Klassenzimmern vorhandenen CO2-Messgeräte geben Alarm, wenn gelüftet werden 

muss. Dem ist Folge zu leisten. Spätestens nach 20 - 30 Minuten muss für mehrere 

Minuten eine Querlüftung stattfinden. 

- regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 

(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 

Schultages 

- Vermeidung einer gemeinsamen Benutzung von Gegenständen (kein Austausch 

von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen, Klebern o.Ä.) 

- Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen 
von Büchern/Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) 
grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der 
Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der 
Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und die Benutzer sollen 
darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur 
persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.  
 

4. Hygiene im Sanitärbereich 

- Vermeidung von Ansammlungen im Sanitärbereich, höchstens 2 Personen dürfen 

sich gleichzeitig im Sanitärbereich aufhalten 

- Aufsicht im Bereich der Toiletten während der Pausen 

- Bereitstellung von Flüssigseifenspendern und Einmalhandtüchern in 

ausreichendem Umfang 

- Aushang von Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion in den 

Sanitärbereichen 

 

5. Hygiene in der Frühaufsicht und den Pausen 

- Die Frühaufsicht findet von 7.30 – 7.45 Uhr nicht im Hallway statt, sondern in den 

Pausenhöfen 1/2 und 3/4. 

- Jeder Klasse ist ein gesonderter, gekennzeichneter Bereich auf den Pausenhöfen 

zugewiesen, in dem sie sich am Morgen sammelt und die Pausen verbringt.  

- Die Lehrer holen ihre Klasse am Morgen vom Pausenhof ab. 

- Die Klasse wird vom Lehrer in der Pause auf den Pausenhof gebracht und dort 

nach der Pause wieder abgeholt. 

 

 

 



 

6. Mindestabstand und feste Gruppen 

Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand 
von 1,50 m geachtet werden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 der 12. BayIfSMV), u. a. auf den 
Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen), 
beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im 
Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.  
Dies gilt insbesondere in sämtlichen Räumlichkeiten, während der Durchführung von 
Präsenzunterricht und Leistungsnachweisen, sofern nicht aufgrund der geltenden 
Vorgaben ein Präsenzunterricht ohne Mindestabstand zulässig ist.  
In diesem Fall ist insbesondere verstärkt auf die Umsetzung der anderen 
Hygienemaßnahmen (u.a. MNB-Pflicht, Händehygiene, Huste- und Niesetikette) zu 
achten.  
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,50 m von Schülerinnen und 
Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht 
zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern.  
 
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei 
einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung 
von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste 
Gruppen beibehalten werden: 
 
a) Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, 
klassenübergreifender Fremdsprachen-, Religions-/Ethikunterricht oder  
schulübergreifender Sammelunterricht in kleineren Fächern bzw. Wahlunterricht, 
jahrgangsgemischte Klassen), sollte von einer (jahrgangsübergreifenden) 
Durchmischung der Lerngruppen möglichst abgesehen werden.  
 
Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen 
einer Jahrgangsstufe zusammen, ist, zusätzlich zum Mindestabstand, auf eine 
blockweise Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten. Dies gilt auch 
für den Fall, dass aus zwingenden Gründen jahrgangsübergreifende Lerngruppen 
gebildet werden müssen.  
b) In den Klassen- und Kursräumen sollen, wenn keine pädagogisch-didaktischen 
Gründe dagegensprechen, möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden. 
Sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, sind innerhalb der Räume 
möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwenden.  
 
c) Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet 
werden. Die Nutzung von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist 
jedoch möglich.  
 
d) Zur Durchführung von Unterricht, Ganztagsangeboten- und Mittagsbetreuung 
sowie Notbetreuung sollen alle räumlichen Kapazitäten der Schule berücksichtigt 
werden (wie etwa die Schulaula, Mehrzweckräume, ggf. auch Fachräume). Solche 
größeren Räume können auch als Unterrichtsräume für große Klassen verwendet 
werden. Voraussetzung ist, dass sie hierfür geeignet sind (z. B. ausreichende 
Beheizbarkeit in der kälteren Jahreszeit und Belüftung), dass sie für 
Unterrichtszwecke ausgestattet werden können und dass der Schulaufwandsträger 



eine Nutzung für regulären Unterricht freigibt (z. B. unter Beachtung von 
Brandschutzvorgaben etc.).  
 
e) Für eine optimale Ausnutzung der Flächen der Unterrichtsräume können die 
Abstände zwischen Schülertischen ggf. vergrößert werden, wenn die Tische unter 
Ausnutzung der geometrischen Gegebenheiten des Raumes möglichst günstig 
gestellt werden. Dies kann z. B. bedeuten, dass die äußeren Tischreihen ganz an die 
Außenwände gerückt werden, um die Zwischenräume zwischen den Reihen zu 
vergrößern. U. U. kann auch eine versetzte Positionierung der Tische in den Reihen 
die Abstände vergrößern.  
 
f) Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von 
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist bei Einhaltung des jeweiligen 
Mindestabstands möglich...  
 
g) Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste 
Gruppen auf dem Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich 
ist. Nach Möglichkeit sollten die Pausen im Freien verbracht werden. Sofern 
erforderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer – unter Beachtung der 
Einhaltung der Mindestabstände - erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist zu 
sorgen. Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler 
zeitgleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen befinden und eine 
Durchmischung von Schülergruppen gefördert wird.  
 
h) Wegeführung mit Bodenmarkierungen und/oder Hinweisschilder im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände können helfen, eine geordnete Zuführung der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, 
Pausenbereiche, zur Mensa und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit  
Personenansammlungen zu vermeiden. Es sollte zudem darauf geachtet werden, 
dass vor und nach Unterrichtsende eine angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, 
in den Fluren und ggf. auch im Wartebereich von Schul-Haltestellen sichergestellt ist.  
 
 
 
 
7. Infektionsschutz im Fachunterricht 
 
Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des 
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden. Die für Musik 
getroffenen Regelungen im Singen und im Einsatz von Blasinstrumenten gelten 
entsprechend für alle Fächer (inkl. Wahlfächer). 
 
Sportunterricht  
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- 
und Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der 
Mittagsbetreuung) können durchgeführt werden. Dabei ist derzeit insbesondere 
Folgendes zu beachten:  

a) Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 
Rahmenhygieneplans statt. Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte 
zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB zumutbar/möglich ist. Eine 
Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, soweit die 



Witterungsbedingungen eine Betätigung im Freien erlauben. Im Freien ist eine 
Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m 
unter allen Beteiligten eingehalten werden kann.  

b) Sofern bei Vorliegen entsprechender Inzidenzwerte in den Grundschulstufen 
während des Unterrichts ein Mindestabstand an sich nicht erforderlich ist, so 
sollte im Sportunterricht dennoch auf die Einhaltung des Mindestabstands 
geachtet werden.  

c) Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen 
Trainingsgruppen unterbleiben, sofern nicht zwingend pädagogische Gründe 
dies erfordern. Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, 
Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem 
Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss 
zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen 
erfolgen.  

d) In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei 
Unterrichtsstunden. Bei Klassenwechsel und in den Pausen ist für einen 
ausreichenden Frischluftaustausch zu sorgen. Umkleidekabinen in 
geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die 
Unterrichtsräume geltenden Vorgaben genutzt werden.  

e) Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit 
MNB besondere Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven 
Dauerbelastungen, geeignete Pausengestaltung). Die durch die 
Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten sind zielgerichtet 
auszuschöpfen.  

 
 

Musikunterricht  
Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein 
Folgendes:  
a) Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder 
Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur). Ob und in welcher 
Form eine Desinfektion durchgeführt werden kann, ist in jedem Fall mit dem 
Hersteller abzustimmen. Instrumenten-Hersteller bieten oft geeignete 
Reinigungsutensilien an, ob diese eine ausreichend desinfizierende Wirkung 
(„begrenzt viruzid“) haben, ist im Einzelfall zu prüfen. Zudem müssen vor und nach 
der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen 
werden.  

b) Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften 
oder Instrumenten.  

c) Musikunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 
Rahmenhygieneplans statt. Unterricht im Blasinstrument und Gesang sind 
ausschließlich in Form von Einzelunterricht mit erhöhtem Mindestabstand (2,5 m) 
zulässig; Singen sowie das Spielen auf Blasinstrumenten ist in Gruppen bis auf 
Weiteres nicht möglich. Soweit eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht, 
darf die MNB für den unbedingt notwendigen Zeitraum abgenommen werden (vgl. § 
18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).  

d) Im regulären Klassenverband kann bei unterrichtlichen und pädagogischen 
Notwendigkeiten ein kurzes Lied gesungen werden, sofern ein erhöhter 



Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden kann und das Tragen einer MNB 
möglich ist.  

e) Soweit es die Witterung zulässt, kann im Klassenverband im Freien mit Abstand 
von 2,5 m Unterricht im Blasinstrument und Gesang erfolgen; bei Einhaltung des 
Abstands kann vorübergehend die MNB abgenommen werden.  

f) Beim Unterricht im Gesang stellen sich die Sängerinnen und Sänger nach 
Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Zudem 
ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen. Alle genannten 
Regelungen gelten auch für das Singen im Freien. Zur Gewährleistung eines 
regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der 
Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Lüftung nach 
jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.  

 
 

8. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die 
Regelungen dieses Rahmenhygieneplans. Die Verantwortung für Infektionsschutz- 
und Hygienemaßnahmen in Mittagsbetreuungen an Grund- und Förderschulen liegt 
beim jeweiligen Träger, dieser hat auch ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept auf 
Grundlage des Rahmenhygieneplans zu erstellen. Offene Ganztagsangebote und 
Mittagsbetreuungen, auch in Form der sowie die Notbetreuung sollen, soweit 
organisatorisch möglich, in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt 
werden.  
Die Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen 
bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird und damit ggf. Infektionsketten 
nachvollzogen werden können.  
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der 

Mittagsbetreuung ist nicht auf die üblichen Ganztagsräume bzw. Räume der 

Mittagsbetreuung zu beschränken. Vielmehr ist der Kooperationspartner bzw. Träger 

angehalten, auch weitere Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. Klassenzimmer 

und Fachräume) zu nutzen, um einer Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit 

entgegenzuwirken. 

 

9. Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen 

Zur Kontaktminimierung sollen Konferenzen und andere Besprechungen im 

Lehrerkollegium und Versammlungen schulischer Gremien bis auf Weiteres 

möglichst als Videokonferenzen oder allenfalls in räumlich getrennten Kleingruppen 

unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. Vollversammlungen 

des gesamten Kollegiums sind nicht zulässig. Auf die Möglichkeit, Sitzungen 

schulischer Gremien unter Einsatz digitaler Hilfsmittel (insbes. Videokonferenzen) 

durchzuführen (§ 18a BaySchO), wird hingewiesen. 

 

 

 



10. Schüler*innen mit Grunderkrankungen 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in 
der Schule nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster 
Stellenwert beigemessen werden. Besondere Hygienemaßnahmen für diese 
Schülerinnen und Schüler sind zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der denkbaren 
Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen kann die individuelle 
Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer 
Ärztin vorgenommen werden.  
Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die 
Befreiung vom Präsenzunterricht oder von den Präsenzphasen des 
Wechselunterrichts verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt 
längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine längere Entbindung vom 
Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen 
Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, erforderlich. Auch bei 
Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine 
entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht 
ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen 
Attestes.  
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn 
Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem 
Haushalt leben. Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist immer ultima ratio.  
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren.  

Die Befreiung von der Verpflichtung zum Tragen einer MNB führt in der Regel alleine 

nicht zur Befreiung vom Präsenzunterricht. Im Falle der Befreiung von der 

Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für eine COVID-19-Erkrankung können diese 

Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung der 

Angebote im Distanzunterricht (§ 19 Abs. 4 BaySchO) erfüllen; ein Anspruch auf 

bestimmte Angebote besteht nicht.  

 

11. Veranstaltungen und Schülerfahrten 

Die Einbeziehung von schulfremden Personen in der Schule ist möglich. 
Personen, die  
a) mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,  

b) die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  
 
dürfen die Schule nicht betreten und auch an Schulveranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes nicht teilnehmen.  
 
Angebote, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene nicht 
eingehalten werden können, sind untersagt.  
 
Mehrtägige Schülerfahrten (hierzu zählen insb. auch Schüleraustausche) sind vorerst 
bis zum Ende der Pfingstferien am 6. Juni 2021 ausgesetzt.  
 
Eintägige/stundenweise Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, 
Wandertage/Exkursionen) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit 



erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. Hierbei ist wie folgt zu 
differenzieren:  
 

a) Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit 
ausschließlich Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule 
durchgeführt, gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule.  

b) Finden diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen zusätzlich die 
Regelungen der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
beachtet werden (z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).  

c) Werden die Veranstaltungen schul(art)übergreifend durchgeführt, so haben 
die Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und 
Schutzkonzept auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen 
vorzulegen; die Durchführung bedarf der Genehmigung der Schulaufsicht.  

 
Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet 
werden, soweit dies pädagogisch vertretbar ist.  
Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig. Soweit sie 

in Räumen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das 

entsprechende Hygienekonzept der Kirche zu beachten. 


